
Fällt die haushaltsführende Person eines land-
wirtschaftlichen Haushalts gesundheitsbedingt 
aus, kann für Versicherte der Sozialversicherung 
für Landwirtschaft, Forsten und Garten-
bau (SVLFG) in Niedersachsen im Bedarfsfall 
eine Ersatzkraft „betriebsbezogene Haus-
haltshilfe“ leisten. Dies ist möglich, sofern 
keine erwachsene Person im Haushalt lebt, 
die die Tätigkeiten der ausgefallenen Per-
son übernehmen kann und mindestens 
eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

• es sind mindestens zwei Kinder unter 12
Jahren zu versorgen oder

• es ist ein*e Altenteiler*in mit Hilfs- oder
Pflegebedarf zu versorgen und zu betreuen
oder

• es liegt eine besondere familiäre Situation
vor, z. B. ein Säugling unter 12 Monaten oder 
die ganztägige Versorgung einer im Haushalt
lebenden Person mit einer Behinderung
oder eine lebensbedrohliche Erkrankung
eines Familienmitgliedes oder

• es ist ein großer landwirtschaftlicher Haus-
halt weiterzuführen oder

• es sind mindestens zwei Mitarbeiter*innen
des landwirtschaftlichen Unternehmens zu
versorgen,  z. B. Angestellte und/oder Aus-
zubildende oder

• es ist zusätzlich zur Haushaltshilfe auch
Mitarbeit im landwirtschaftlichen Betrieb
erforderlich oder

• eine weniger qualifizierte, selbst beschaffte
Ersatzkraft würde ausreichen, steht aber
nicht zur Verfügung oder

• der Ehepartner der versicherten Person ist
verstorben und die Leistung ist zur Auf-
rechterhaltung des Unternehmens erfor-
derlich.

Haushalts- und 
Betriebshilfe

Nach Zuständigkeit werden die Kosten durch 
die jeweiligen Sparten der SVLFG getragen 
(landwirtschaftliche Krankenkasse, Alterskasse 
oder Berufsgenossenschaft).

Haben Sie Fragen zum Einsatz einer Ersatzkraft 
als Haushalts- und Betriebshilfe oder zur An-
tragsstellung? 
Auf unserer Homepage www.dhw-nds.de 
finden Sie die Kontaktdaten der Einsatzleitung 
in Ihrer Nähe.

Tel.: 0511 1241-539 | E-Mail: info@dorfh elferin-nds.de  | 
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